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QS-Bündler: Landwirtschaftliche Qualitätssicherung Bayern (LQB) GmbH, Am Branden 6c in 85256 Vierkirchen 
 

Der oben genannte Betrieb nimmt an folgenden Qualitätsprogrammen teil: 

☐ „Qualität und Sicherheit“ (QS) 

☐ „Geprüfte Qualität-Bayern“ (GQ) 

☐ „VLOG/ohne Gentechnik – Fleisch“ 

☐ Haltungsformprogramm: 

☐ Sonstige: 
 

1. BISHERIGES UNTERNEHMEN 
 

Betriebs-(Balis-)Nr.: DE                 

 
Unternehmen/Firma:  

Straße/Nr:  

Postleitzahl, Ort:  

Vor- und Nachname des bisherigen gesetzlichen Vertreters (Betriebsleiter): 
 

Telefon (Festnetz und/oder Mobil):  

E-Mail:  
 

2. NEUES UNTERNEHMEN 

Betriebs-(Balis-)Nr.: DE                 

  
Unternehmen/Firma:  

Straße/Nr  

Postleitzahl, Ort:   

Vor- und Nachname des neuen gesetzlichen Vertreters (Betriebsleiter): 
 

Telefon (Festnetz und/oder Mobil)  

E-Mail:  

 
Der vom bisherigen Betriebsleiter geführte Betrieb wurde durch: 

 
(Umfirmierung/Betriebsnachfolge/Verpachtung/Verkauf/Betriebsteilung/-zusammenlegung/aus anderen Gründen) 

 

auf den neuen Betriebsleiter übertragen.   
 

3. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
Der bisherige Unternehmer stimmt einer „fließenden Betriebsübernahme“ unter folgenden Gesichtspunkten zu: 
- Um eine „fließende Betriebsübernahme“ durchführen zu können (ohne Abmeldung und Neuanmeldung des Betriebs an den 

Qualitätsprogrammen – also der Übernahme der Zertifizierung), wird der Übergebende darauf hingewiesen, dass der übernehmende 
Tierhalter alle alten Daten (zurück bis zur Anmeldung des Standortes, auch unter www.Qualifood.de) einsehen kann.  

- Der bisherige gesetzliche Vertreter wurde darüber aufgeklärt und gibt mit seiner Unterschrift die Einverständniserklärung. 
- Der neue gesetzliche Vertreter reicht neue Anmeldeunterlagen für die angemeldeten Qualitätsprogramme bei der LQB GmbH Am Branden 6c 

in 85256 Vierkirchen ein. 
- Dem Übernehmenden ist bekannt, dass in jedem Audit die Dokumente rückwirkend bis zum letzten Audit kontrolliert werden. D.h. sofern am 

Betrieb eine fließende Betriebsübernahme stattfindet, müssen die Dokumente, die vom vorherigen Tierhalter stammen, vollständig vorliegen 
und gezeigt werden können. 

 

X 
 
 X 

 
 

Ort, Datum Bisherige(s) Unternehmen – gesetzlicher Vertreter 
 

X 
 
 X 

 
 

Ort, Datum Neues Unternehmen – gesetzlicher Vertreter 
 

http://www.qualifood.de/

